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Öffentliche Bekanntmachung der Kreisstadt Mettmann 
 

über die 
Einladung zur 1. Sitzung des Wahlprüfungsausschusses 

 
 

T a g e s o r d n u n g  
 
 

zur 1. Sitzung des Wahlprüfungsausschusses 
am Dienstag, 24.11.2015, 17:00 Uhr, 

im großen Sitzungssaal, 1. Stockwerk Altbau,  
Neanderstraße 85, 40822 Mettmann 

 
 

 
Öffentlicher Teil: 

 
 
1. Formalien 

 
2. Wichtige Mitteilungen 

 
3. Anfragen 

 
4. Fraktionsanträge 

 
5. Vorprüfung der Gültigkeit der Wahl des Bürgermeisters der Stadt Mettmann  

am 13.09.2015 (Hauptwahl) und am 27.09.2015 (Stichwahl) 
 

6. Verschiedenes 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Bevölkerung ist zum öffentlichen Teil der Sitzung herzlich eingeladen. 
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Öffentliche Bekanntmachung der Kreisstadt Mettmann 
 

über die 
Entgeltordnung der Bäder der Kreisstadt Mettmann 

in der Fassung der 1. Änderung vom 29.09.2015 
(Ratsbeschluss vom 29.09.2015) 

 
 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666) und der §§ 2, 4 und 6 des Kommunal-
abgabengesetzes für das Land Nordrhein Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV NW 
S. 712) in der jeweils aktuell gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Mettmann in seiner Sitzung am 
29.09.2015 folgende Änderung der Entgeltordnung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
- 7 – enthält folgende Fassung: 
 

B. Sauna  

a) Einzelkarte 10,00 € 

b) Zehnerkarte 90,00 € 

  

 
 
 

§ 2 
 

- 9 – („Inkrafttreten“) enthält folgende Fassung: 
 
Die Satzung tritt zum 01.10.2015 in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gegeben. Es wird darauf hingewiesen, dass 
eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres nach 
ihrer Verkündigung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

 
b) die Satzung oder eine sonstige ortsrechtliche Bestimmung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden, 

 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
Mettmann, den 03. November 2015 
 
 
gez. 
Dinkelmann 
 
Der Bürgermeister 
 


